
Bauleitplanung der Stadt Sassnitz

Bekänntmachunt des Aufstellungsbeschlusses zu m Eebauuntsplan N r. 33.1 ,,Straße der Jugend" der
Stadt Sassnitz gemäß § 2 Abs. I Satz 2 Eau8esetzbuch (BauGS) in Verbindung mit der
Bekanntmechung über die Aufstellung dieses Bebauungsplans Im beschleunigten Vedahren ohne
Durchführung einer lJmweltprüfung näch §2Absatz48auGB unterAnBabe de, hierfür wesentlichen
Gründe gemäß § t3a Abs.3 Satz 1 Nr. I BauGB

Bekanntmachung über die Unterrichtung der öffentlichkeit zur Vorpjüfung des Einz€lfalls, die
alltemeinen Ziele und Zweake sowie die wesentlichen Auswirkun8en de, plänung und über die
Möglichkeit der öfrentlichkeit zur Außerun8 zur planung innerhalb eine. bestlmmten Frist gemäß
§ 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Bauca

Die Stadtvertretung der Stadt Sassnitz hat in ihrer Sitzung am 31. August 2021 die AufstellunB des
Bebauungsplans Nr. 33.1 ,,Straße der lugend" der Stadt Sassnitz als Bebauungsplan der
lnnenentwicklung gemäß § 13a BauGB beschlossen.

Das Plangebiet umfasst den Bereich um die Grundstücke Straße der.Jugend 11, tta,1tb,72, L3,I3a,
14,21a und 21b in Sassnitz. Es wird im Nordosten durch die alten tndustrieanlagen aufdem Kistenplatz,
im Osten durch die Anlagen der Rügen Fisch AG im Stadthafen, im Süden durch die Straße derJugend
und im Westen durch die Straße der Jugend und die Anlagen des Schmetterlingsparks umschlossen.
Das Plan8ebiet beinhaltet im Einzelnen die Flurstücke 1 (Teitftäche), 2/3,2/LL,2/!2lreitfläche),2/13,
2/L4,2/75,2/17,2/L9,2/27,2/22,2/25,2/26 der Flur 9 in der GemarkunB Sassnitz.

örtli.he Einordnung des Bebauungsplans Nr.33.1,,St,aße derJugend" de. Stadt Sassnitz
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Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr.33.1,Straße der Jugend,,der Stadt Sassnitz

Legende:

Als Planungsziele werden die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur
Wiedernutzbarmachunt ungenutzter Flächen und zur Nachverdichtung im lnnenbereich von Sassnitz
durch die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets nach § 4 BauNVO, insbesondere für die
Errichtung von drei- bis vieGeschossigen Wohngebäuden, und die SicherunE der Bestandsfläche für
Versorguntsanlagen des ZWAR unter Berücksichtigung der Waldflächen verfolgt.

Die Aufstellun8 des Bebauuntsplans erfolgt im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a EauGB ohne
Durchführung einer umweltprüfung nach § 2 Abs.4 BauGB.

Die hierfür wesentlichen Gründe derStadt Sassnitz sind:

7. Merkmdle des Bebduungsplones, insbesondere ln Bezug oul

7.7 dos Ausmdß, ln dern der Bebouungsplon einen Rdhmen ln Sinne des § 35 Abs. 3 des cesetzes
ü be r d i e U mw e lN e rt fi g I i ch k eit sp t itlu n g se'zt

Der Geltungsbercich des Bebouungsplones 33.7 "Sttoße der Jugend,' belindet sich im Südwesten det
lnnenstodt, südlich und westlich der Struße der Jugend, die ols Etschließungsstruße für den Stddthdfen
dient,
lnneholb des Geltungsbereiches befinden sich dos zweigeschossige unqenutzte Geböude des
ehemoligen Frcizeitzentrums, dds teilweise ungenutzte ehemolige Antehous, dos temporör genutzte
DRK-Unte*unfisgeböude des Ldndkreises Vorpommern-Rügen (teilweise steht dos Gebäude inneholb
der Wolddbstondsflöche) sowie ddsGeböude, dos zuzeit vom Jugendbeitut Sossnitz e.V. genutztwitd,
Die Erschließung des Gebietes erfolgt übet die beteits vohondene Stroße det luqend.
Eine insgesomt 9.531 m, grcße Fläche ouf dem diese Geböude stehen, soll durch
Wiedernutzbormdchung der Gebijude und der Flöchen und dutch Ndchvedichtungen des bercits

,: .t.. celtungsb€rerch des Eebauungsplans Nr.33.1
:.. l. ,.straße derlusend"de, stadt säsnitz

(artengrundlase: Geodatenportal des Landkr.i*s Volpommern-Rügen



bebouten lnnenbereiches mit zwei- bis vieryeschossigen Geböuden zu einem ollgefieinen Wohngebiet

entwickelt wetden. Mit einet GrunÜlöchenzohl von noximol0,6 können 5.778,6 m'1übetuoutweden.
Mdxifiol können innehdlb des ollgemeineh Wohngebietes 50 Wohnungen entstehen. Lout

Nutzungskotolog des § 4 BouNvO können innethdlb desgeplonten ollgemeinen wohngebietes weiterc

Nutzungen entstehen. tnsbesondere plont dos Ldnd Mecklenbury'Vorpommen für die Polizei hier ein

vetw dltu n gsg e böude z u eft ichte n.

Mit dem Bebouungsplon witd die vohondene Fläche des Betriebsholes des zwaR, det wold und det
porollel zü Stroße der Jugend ve oulende begtünte Honq qesicheft.

Durch den Wotd ist dutch die Er chtung eines oulgestöhderten Woldweges, ousgehend von det Stroße

det Jugend, die Fortsetzung des Kurweges ous Richtunq Dwosieden geplont.

Ffu Touristen uhd Besuchq des Gebietes ist om Ende des Woldweges ein Po*pldtz fiit co.

30 Ste I lplöt ze n qe plont.

Ftu die vorgesehene Nut2ung besteht keine Üicht zut Dutchlührung etnet Umwelt-

vetuöglichkeitsprüIung nc,.h dem Gesetz über die Umweltvertüglichkeitsprülung odet noch

Ldnde$echt.

7.2 dos Ausmdß, in defi der Bebouungspldn dndere Plöne und Progromme beeinflusst;

tm derzeit rechtskräftigen Fldchennutzungspldn sind die betrollenen Flächen dls Gemeinbedarfsfläche

und teilweise ols Mischgebiet dorgestellt.
Änderungen zum noch rcchtsktäftigen Bebouungsplon Nt. 09 ,,Kistenplotz" betrclfen ebenfolls die

Gefieinbedorfsfldchen, dos Mischgebiet und die Erschließungsstnße.

Die Gemeinbedodsfläche Iür ein Ärztehous witd in dieser Größenotdnung im stddtgebiet nicht mehr

benötigt. Die ÄEte sind inneholb det ollgemeinen Wohngebiete zulössig. Die Ge ein'

bedoÜseinrichtungen Frcizeitzentrum und Behindertenheim existieren bereits seiteinigen Johren nicht

mehL Bei Bedod können sie on onderet Stelle im Stodtgebiet effichtetwerden.
Die Festsetzung des Gebietes dls dllgemeines Wohnqebiet seut die bercits vorhondene Wohnnutzung

nördlich det Süoße der lugend fott ohne sie zu stÜen.
Die Iestgesetzte Stroßenverkehtsfläche innerholb des Pldngebietes dient qleichzeitig dem

Bebouungspldn 33.2 "kistenplotz" dls Etschließungssttuße. Det geplonte öllentliche Porkplotz dient

ebenfolls den Nutzungen beider Plongebiete.

7.3 die Bedeutung des Bebouungspldnes lüt die Einbeziehung umweftbezogener, einschließlich
gesundheitsbezogener Etwägungen, insbesondete im Hinblick ouf die Fötderung nochhdltiget

EntwicklunEen;

Mit dem Bebouungsplon gehen dutch Fldchenversiegelungen Auswikungen aul dos Schutzgut Boden

einher. Dos Schutzgut Londschoft witd dutch den Erholt des strußenbegleitenden Siedlunqsgehölzes

und des Woldes gestörkt. Die ürichtung des Kutweges fördeft die Üholungslunktion nochholtig.

7.4 die lär den Bebouungspldn rclevdnten uriweltbezogenen, einschließlich gesundheitsbcrogener

Problerne;

Es bestehen Vorbelostungen dutch Verkehrslärmefiissionen duf det sttdße det lugend.

Auf der Grundloge einer schdllimmissionsprognose \/erden, wenn notwendig, geeignete khollschutz-
moßndhmen getroffen.

7.5 die Bedeutung des Eebouungsplones lür die Durchfi)hrung ndtionolet und eutupitischer

Umweltvors.hrtften;

Der Bebouungsplon hot keine Bedeutung lür die Durchlührung nationoler und eurcpäischer

Umweltvorsch ften.



2, Merkmole der mäglichen Auswitkungen und der vordusskhtlich betroffenen Gebtete,
insbesonderc in Berug dul

2.1 die Wohtscheinlichkeit, Douer, tlöufigkeit und Urnkehrbd*eit det Auswi*ungen;

Noch Sotzungsbeschluss ist von einet Umsetzung des Bebouungsplones ouszugehen.
Die Auswi*ungen oul die khutzgütet sind nicht erheblich.
Die Nutzungen im ollgemeinen Wohngebiet sind gonzjöhrig, wie ouch det Betieb des ZWAR.
Die durch die Art det Nutzunq durch die Festsetzung ols dllgemeines Wohngebiet und ols Flöche lür
Versorgungsonlogen Betriebshof des ZWAR und Trulo bestimmten Auswitkungen sind douehoft.

2.2 der kumulotive und Erenzüberschrcitende Choroket der Auswhkungen;

BeiEinholtung der Festsetzungen des Bebouungsplones entstehen keine eheblichen Auswirkungen oul
schutzbedürftige Nutzungen im Gebiet sowie im direkten l)mfeld. Weitftumige kumulotive oder got
grenzüberschrcitende Auswikungen sind nicht zu etworten.

2.3 die Risiken lth die Umwelt eins.hliegich det menschlichen Gesundheit (zum Betspiel bei
Unlitllen);

Risiken für die Unwelt, einschließlich det menschlichen Gesundheit sind bei Einholtung det
Festsetzungen des Bebouungsplanes nicht zu etwdrten.

2.4 Umlong und räumliche Ausdehnung det Auswitkungen;

SchutzoutTierc
Eine spezielle dttenschutzrechtliche Prülung det Auswikungen des Bebouungsplones vom 17. August
2027 durch den Dipl,-Londschoftsökologen Jens Berg vofi 17. August 2027 ergob, doss bei
Durchfühtung von festgelegten Ve neidunqsmoßnohmen den einschlögigen Verbotstotbeständen des
§ 44 Abs. 1 BNotSchG ellekiv begegnet weden konn.
DosVorhoben istsomit ndch deh Moßqoben des § 44 Abs. 7 BNotSchG zulössig.

Schutzout Pflonzen / Londschoft
Dutch die Ufisetzung der Plonung whd es zu Beseitigungen von Gehölzen und Pllonzlöchen im
Pldngebiet kommen. Diese wetden innehdlb des Pldngebietes bzw. im Stodtgebiet kompensiert. Die
londscholtsprögenden Elemente Wold und die Hongbegfinunq entlong der Stroße der tugend bleiben
erholten.

Schutzdut Boden. Wosser und Flöche
Aul ctund det sto*en onthrcpogenen Votbeldstung des plongebietes dutch Nutzungen und
Veßiegelunqen und des rclotiv getingen Ausmdßes der zusdtzlichen Versiegelung bei einer geplonten
moximolen Gtundflächenzohl 0,6 im dllgemeinen Wohngebiet und dutch die Erweiterungen det
Vetkehrsflöchen wird die Auswi*unq duf die Schutzgüter Boden und Fläche ols geinq bewertet.
Dos onfdllende Schmutzwosset und dds Regenwosser wetden ous dem Gebiet hetuusgeführt.
Die Reduzietunq der Grundwossefieubildung durch die Versiegelungen wid ols nicht etheblich
gewertet.

Schutzaut Klirno / Luft
Durch die Plonung entstehen keine wesentlichen Auswirkungen oul die Schutzqüter Klimo und Luft.

Biolooische Vielfolt
Dutch die geplonte Nochvedichtuhq und die Wiedemutzbdmochung der Flächen im pldngebietsowie
durch den Erholt des Woldes und der Grünzüge entlong der Stoße der Jugend ist der Eholt der
biolog isch e n Vi e lfo lt ges iche ft .



2,5 die Bedeutung und die Sen§bilitöt des vordussichtlich betrcllenen Geblets oul crund det
besondercn ndtürlichen Merk ndle, des kulturcllen kbes, der tnten§tät der Bodennutzung des
Gebietes ieweils untq der Beückichtaung der Übeßchreitung von Umweltqudlitätsnomen und
Grcnzwerten;

Die Plonung des ollgemeinen Wohngebietes eiolgt ouf größtenteils beboutem ebenem feffoin durch
Wiedemutzbormochung von Flächen und Nochvedichtungen unter Beibeholtung dq ongrenzenden
vohdndenen Topogrofie, die gekennzeichnet ist durch die mit Bitufien bestdndeneh steilen Hänge, die
porollel zur Süoße derlugend verloufen und durch den Einschnitt.

lm Plongebiet beJinden sich keine Boudenkmole. Bodendenkmdle sind nicht bekonnt.
Umweltguolitötsnormen werden eingeholten, Grenzwerte nicht übetschritten.

2,6 lolgende Gebiete:

Noturo 2o$o-Gebietes noch § 7 Abs. 1 Nt. 8 des Bundesndturschutzgesetzes
keine BetrcIfenheit
Noturschutzgebiete genöß § 23 Bundesnoturschutzgesetzes, soweit nicht bereits von der ersten
Position erfosst,
keine Bet@lfenheit
Notionolpo*e gemöß§24 des Bundesndtutschutzgesetzes, soweit nicht bereits von derersten Position
eidsst,
keine BetrclJenheit
BiosphörcnreseNote und Londschdftsschutzgebiete gemöß §§ 25 und 26 des Bundesnoturschutz-
gesetzes

keine Betrolfenheit
gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 des Bundesnotutschutzgesetzes
keine Beüollenheit
Wosseßchutzgebiete gemöß§ 51des Wossehousholtsqesetzes, Heilquellenschutzgebiete gemdß § 53
Abs. 4 des Wossefiousholtsgesetzes sowie Überschwemmungsgebiete qemäß § 76 des
Wosse rho usho ltsge set zes

keine Betrollenheit
Gebiete, in denen die in Rechtsokten der Europäischen Union festgelegten Umweltquolitötsnomen
be rc its übe rsch ritte n s i nd
keine Beüoffenheit
Gebiete mit hohet Bevölkerungsdichte, insbesondete Zentrole Orte im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr, 2 des
Rou mord nu ngsgesetzes,

keine Betroffenheit
ln dfitlichen Listen odet Kdrten vetzeichnete Denkmölel Denkmolensembles, Bodendenkmöler oder
Gebiete, die von det dutch die Ländet bestinmten Denkmolschutzbehüden ols orchäologisch
bedeutende Ldndschdften einqestufi worden sind.
keine Betroffenheit

Ergebnls der Prülung

Auf Gtund dieser überschlöglichen Prülung wird eingeschötzt, doss der Bebduunqspldn votuussichtlich
keine eheblichen Umweltduswikungen hot, die ndch § 2 Abs. 4 Sdtz 4 BouGB in det Abwägung zu
be tü cksi chtiqe n wären.

Durch die Stadt Sassnitz wurden die Behörden und sonsti8en Träter öffentlicher Belante, deren
Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, entsprechend der vorstehenden
Ausführungen an derVorprüfun8 des Einzelfa lls te mäß § 13a Abs. 1Nr. 2 BauGB beteiiigt. lm Rahmen
der Beteiligu ng wurden Stelluntnahmen mitAnreBungen, Bedenken und Hinweisen abgegeben. t nter
Berücksichti8ung dieser Anretungen, Bedenken und Hinweise, insbesondere zu vorhandenen
Leitungen, zu Waldflächen, zu Festpunkten des geodätischen Grundlagennetzes des Landes



Mecklenburg-Vorpommern, zu Gewerbelärm, zu Geruchsbeeinträchtigun8en, zum Naturschutz, zum
Denkmalschutz, zur Steilufersituation und zur Löschwassersituation wird durch die Stadt Sassnitz
eingeschätzt, dass der Beba u u ngspla n vora ussichtlich keine e rheblichen lJmweltauswirkungen hat, die
nach § 2 Abs.4 Satz 4 BaUGB in derAbwägung zu berücksichtigen wären.

Der vo.stehend bezeichnete Aufstellungsbes.hluss wird hiermit bekanntgemächt.

Die Öffentlichkeit kann sich in der Stadwerwaltung Sassnitz, Bauverwaltung, Hauptstraße 34 in
Sassnitz, dort in der ll. Etäge im Büro 1.5, zu den Öffnungszeiten derVerwaltung über die VorprüfunE
des Einzelfalls, die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der PlanunE

unterrichten.

Die Öffentlichkeit kann sich vom 31. Januar 2022 bis einschließlich 04. Män 2022 in der
Stadtverwaltung Sassnitz, Bauveawaltung, Hauptstraße 34 in Sassnitz, dort in der ll. Etate im Büro 1.6,

montagsvon 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr,
dienstags von 9:00 - 12:00 uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
donnerstagsvon 9:00 - 12:00 uhr und 13:00 - 15:00 Uhr
und freitags von 9:00 - 12:00 Uhr

schriftlich oder zur Niederschrift zur Planung äußern.

Die Stadt Sassnitz nutzt für die Unterrichtung derÖffentlichkeit eßänzend elektronische lnformations-
technologien. Hierzu sind die Vorprüfung des Einzelfalls, die alltemeinen Ziele und Zwecke sowie die
wesentlichen Auswirkungen de. Planung vom 31, Januar 2022 bis eins.hließlich 04. März 2022 unter
www.b-plan-services.de/b-server/Sassnitz/karte in das lnternet eingestellt. Auf der vor8enannten
lnternetseite ist in dieser Frist eine Außerung zur Planung auch in elektronischer Form möglich.

Diese Bekanntmachung ist zu lnformationszwecken ab dem Tag ihrer ortsüblichen BekanntmachunE
aufder lnternetseite der Stadt Sassnitz unter

httos://www.sassnitz.de/seite/378734lbekanntmachuneen.html
abrutbar.

Sassnitz, den 20. Januar 2022

Bürgermeister


